Baudirektion
Kanton Zurich ARV/ 896 /2002

VERFUGUNG

vom 20. August 2002

Fehraltorf. Privater Gestaltungsplan Girtnerei Ehrle (Anderung)

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG)

Am 27. Mai 2002 stimmte die Gemeindeversammlung Fehraltorf den Anderungen des mit
RRB Nr. 2236/1995 genehmigten privaten Gestaltungsplanes Girtnerei Ehrle zu. Gegen
diesen Beschluss wurde gemiss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen vom 12. Juli 2002 und des Bezirksrates Pféaffikon vom 10. Juli 2002 kein
Rechtsmitte]l eingelegt. Mit Schreiben vom 16. Juli 2002 ersucht der Gemeinderat Fehr-
altorf um Genehmigung der Vorlage.

Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) wurde die Grundlage geschaffen, dass
in der Landwirtschaftszone landwirtschaftliche Produkte auch in einem grosseren Umfang
bodenunabhingig hergestellt werden konnen. Im vorliegenden Fall kann davon ausge-
gangen werden, dass die bestehende Girtnerei mit den neu geplanten Gewéchshédusern als
teilweise bodenunabhiéngig produzierender Gartenbau der Intensivlandwirtschaft zuge-
ordnet werden muss und somit ein Planungsverfahren erfordert (vgl. Art. 16 RPG sowie
Art. 37 und 38 RPV).

Die dafiir geltenden Grundsitze gemdss kantonalem Richtplan, Richtplantext Ziffer
3.3.3d), werden mit der Anderung des Gestaltungsplanes im wesentlichen beachtet. Ins-
besondere soll der zusitzlich ausgeschiedene Bereich fiir Glashduser zur Schonung des
Landschaftsbildes mit einer Hecke aus einheimischen Pflanzen abgeschirmt werden und
die Beheizung der hinreichend gegen Wiarmeverlust geschiitzten Gewé#chshduser mit er-
neuerbarer Energie erfolgen.

Die Anderung des Gestaltungsplanes umfasst den Situationsplan 1:1000 und die Vor-
schriften. Der Erlduterungsbericht im Sinne von Art. 47 RPV liegt vor. Die Vorlage ist
rechtmissig, zweckmaissig und angemessen (§ 5 PBG).
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Die Baudirektion verfiigt:

IV.

Die Anderung des privaten Gestaltungsplanes Girtnerei Ehrle, der die Gemeinde-
versammlung Fehraltorf am 27. Mai 2002 zugestimmt hat, wird genehmigt.

Der Grundeigentimerschaft wird fiir die durch die Bearbeitung dieser Verfiigung
entstandenen Aufwendungen separat Rechnung gestellt.

(Zustelladresse:  Girtnerei Ehrle, In der Halde, 8320 Fehraltorf)

Staatsgebiihr Fr. 560.00
Ausfertigungsgebiihr Fr. 48.00

(Konto 8300.43100000
Total Fr. 608.00 Auftrag 83120.40.030)

Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfiigung kann innert 30 Tagen, von der Mit-

teilung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben werden.

Die Gemeinde Fehraltorf wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemiss §§ 6 und 89
PBG offentlich bekannt zu machen.

Mitteilung an den Gemeinderat Fehraltorf (fiir sich und zuhanden des beteiligten
Grundeigentiimers unter Beilage von zwei Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurs-
kommissionen, an das Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem
Dossier) und an das Amt fiir Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei
Dossiers) sowie an das Dienstleistungszentrum der Baudirektion, Abteilung Finan-
zen und Controlling.

ARV Amt fir

Ziirich, den 20. August 2002 Raumordnung und Vermessung
021530/Oca/Zwe Fr den Auszug:




Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Ziirich

Sitzung vom 26. Juli 1995

2236. Privater Gestaltungsplan Giirtnerei Ehrle, Fehraltorf

Die kommunale Nutzungsplanung der Gemeinde Fehraltorf wurde
durch den Regierungsrat mit Beschluss Nr. 3638/1994 genehmigt.

Fiir das geméss Zonenplan der Landwirtschaftszone zugeteilte Ge-
biet der Gértnerei Ehrle siidostlich der Aussenwacht Mesikon ist vom
Grundeigentiimer ein privater Gestaltungsplan aufgestellt worden.
Am 27. Februar 1995 stimmte ihm die Gemeindeversammlung
Fehraltorf zu.

Gemiss Rechtskraftbescheinigungen des Bezirksrats Pfiffikon vom
27. Mirz 1995 sowie der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom
10. April 1995 sind gegen diese Beschliisse keine Rekurse eingegan-
gen. Der Gemeinderat Fehraltorf ersucht mit Schreiben vom 12.
April 1995 um die Genehmigung der Vorlage.

Mit dem vorliegenden Gestaltungsplan soll der bestehende Girtne-
reibetrieb gesichert und eine angemessene bauliche Erweiterung er-
moglicht werden. Dies ist nur im Rahmen eines Gestaltungsplans
moglich.

Die Vorlage ist rechtmassig, zweckmaissig und angemessen (§ 5
PBQG).

Auf Antrag der Direktion der 6ffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan Gértnerei Ehrle, dem die Gemein-
deversammlung Fehraltorf mit Beschluss vom 27. Februar 1995 zuge-
stimmt hat, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Fehraltorf, 8320 Fehraltorf (un-
ter Beilage von drei mit Genehmigungsvermerk versehenen Exem-
plaren des Gestaltungsplans fiir sich und zuhanden des Grundeigen-
tiimers), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsge-
richt sowie an die Direktion der 6ffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat

Der Staatsschreiber:

i V.
Hirschi
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Amt fur Raumordnung und Vermessungd

KANTON ZURICH
GEMEINDE FEHRALTORF

Genehmigungsexemplar

Hinweis: Gegenstand der Genehmigung sind nur die kursiv darge-
stellten Festlegungen in § 4a.

PRIVATER GESTALTUNGSPLAN
"GARTNEREI EHRLE"

ANDERUNGEN

VORSCHRIFTEN

Von der Gemeindeversammlung zugestimmtam 27 MA| 2002

Von der Baudirektion
genehmigt am 0. Aug. 2002

BDV Nr.£96 /02

FUr die Baudirektion

24. November 1993/15. Méarz 2002 619

Rakiou s Remund + Kuster - Buro fur Raumplanung AG

Churerstrasse 47, 8808 Pfaffikon SZ
Telefon 055 410 19 60

Telefax 055 410 33 18

E-Mail r+k@remund-kuster.ch



Bestandteile

Geltungsbereich

Iweck

Bauvorschriften

Die unterzeichneten GrundeigentUmer stellen, gestutzt auf
§§ 85 ff PBG, den privaten Gestaltungsplan "Ehrle" auf mit folgen-
den Bestimmungen:

§1

Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:1'000 und
diesen Bestimmungen.

§2

Der Gestaltungsplan gilt fir den im Situationsplan 1:1'000 einge-
tragenen Perimeter.

§3

Der Gestaltungsplan bezweckt die Sicherstellung von Betrieb und
Erweiterungsmdglichkeit fUr die Gartnerei.

§4

Es gelten fir Gebd&ude in den einzelnen Bereichen folgende
Massvorschriften:

Bereich Wohnen und | Bereich Oekonomie- | Bereich Glashauser
Gewerbe gebdude

Uberbauungsziffer max.
- fUr Hauptgebdaude 25% - -
- fUr besondere Gebdude 5% - -
Vollgeschosszahl max. 2 1 1
Dachgeschosse bei erreichter
Vollgeschosszahl max. 2 1 kein DG
Gebdudeldnge max. 30m frei frei
Gebdudehdhe max. 7m 4.5m 3.5m
Firsthdhe max. gem. PBG 2.5m 2.5m

\\Rkserver01\Company\RP\é19 Fehraltorf, GP Ehrle\Vorschriften zum GP.doc




Energievorschriften

Nutzungszweck

Empfindlich-
keitsstufe

Weitere
Vorschriften

Inkrafttreten

Im Bereich Wohnen und Gewerbe haben sich die Bauten in ihrer
Erscheinung dem Bild der Aussenwacht Mesikon anzupassen. Da-
bei sind die Vorschriften fir den Bautyp B, Neubau, gemdss der
Bauordnung der Gemeinde Fehraltorf massgebend.

Vord&cher durfen in L&nge und Tiefe unbeschrénkt in den Bereich
der Zufahrt hineinragen.

§ 4a

Bei wesentlichen baulichen Anderungen mit beheizbaren Ge-
wdchsh&usern nach dem 1. April 2002 hat die Beheizung der Ge-
wdchsh&user mit erneuerbarer Energie zu erfolgen.

Beheizbare Gewdchshduser, die nach dem 1. April 2002 erstellt
oder wesentlich gedndert werden, miUssen hinreichend gegen
Warmeverlust geschitzt werden nach Massgabe der Empfehlung
der Konferenz der kantonalen Energiefachstellen Nr. 5 (Januar
1993).

§5

Die Nutzung ist nur zum Zweck des Gdrtnereibetriebes sowie von
Wohnungen fUr Betriebsangehdrige zul&ssig.

§6

Dem Gestaltungsplangebiet wird die Empfindlichkeitsstufe Il (ES
lIl) zugeordnet.

§7

Soweit der Gestaltungsplan nicht Abweichendes festlegt, gilt die
Bauordnung der Gemeinde Fehraltorf.

§8

Dieser Gestaltungsplan tritt mit der éffentlichen Bekanntmachung
der regierungsratlichen Genehmigung in Kraft.

\\Rkserver01\Company\RP\é19 Fehraltorf, GP Ehrie\Vorschriften zum GP.doc



R+K

Amt fur Raumordnungd und Vermess

Kanton Zurich
Gemeinde Fehraltorf

ung

Genehmigungsexemplar

Hinweis: Gegenstand der Genehmigung sind nur die kursiv
geschriebenen Anderungen.

Privater Gestaltungsplan ,,Gartnerei Ehrle*

ERLAUTERUNGSBERICHT

Dezember 1993/November 2001

Remund + Kuster Buro fur Raumplanung AG

Churerstrasse 47, 8808 Pfaffikon SZ
Telefon 055 410 19 60

Telefax 055 410 33 18

E-Mail r+k@remund-kuster.ch

619



| WARUM EIN GESTALTUNGSPLAN

Die Gemeinde Fehraltorf hat in den Jahren 1992/1993 ihre Ortspla-
nung revidiert. Sie hat in diesem Rahmen fUr die Aussenwachten
ROt und Mesikon eine Kernzone geschaffen gemdass Art. 23 RPV.
Bei der Abgrenzung der Kernzone in den Aussenwachten wurden
die Areale der Gartnereien in RUti und Mesikon ausgeklammert.
Die Gemeinde bezeichnete die Festlegung von spezifischen Ge-
staltungspléanen fUr die Gartnereien als zweckmdassig; die ortsbauli-
chen Belange der Aussenwachten sollen in den Gestaltungspl&-
nen berucksichtigt werden.

2, BEURTEILUNG GEMASS ART. 26 RPV

Der private Gestaltungsplan ,Ehrle" entspricht den Absichten der
Ortsplanungsrevision 1992/1993 der Gemeinde Fehraltorf und
schliesst planerisch und r&dumlich an die Festlegungen fUr die Aus-
senwacht Mesikon an.

Der Gestaltungsplan entspricht den Zielen und Grunds&tzen der
Raumplanung gemass Art. 1 und 3 RPG.

3. ANDERUNG DES GESTALTUNGSPLANES 2001

Die Anforderungen der Gdértnereikunden und deren Konsumenten
haben sich seit der Gestaltungsplanerstellung in Bezug auf Produk-
teart, Liefertermine und Form der Ablieferung verdndert. Auch das
Klima zeigt fUr den Gdrtnereibetrieb empfindliche Anderungen mit
einer zunehmenden Tendenz fUr Hagelschldge (gemdss Statistik
sind es heute ca. 1.3 Hagelschldge pro Jahr). Gleichzeitig stehen
heute neuartige Konstruktionen zur Einhausung von Pflanzenbee-
ten zur VerfUgung, die die mobilen Zeltelemente zunehmend ver-
drédngen und dabei eine maschinelle Bewirtschaftung innerhalb
der Einhausung ermdglichen. Diese betrieblichen Hintergrinde
sind Anlass, dass die Gdrtnerei Ehrle zus&tzliche feste , Treibh&user*
erstellen will.

Zu diesem Zweck wird ein zus&tzlicher Bereich fUr Glash&user be-
zeichnet. Diese Erweiterung verdndert die Beurteilung des gesam-
ten Gestaltungsplans im Grundsatz nicht.

\\Rkserver01\Company\RP\é19 Fehraltorf, GP Ehrle\Erlduterungsbericht.doc



	Genehmigungsverfügung (Revision BDV 896 vom 20.08.2002)
	Genehmigungsverfügung (RRB 2236 vom 26.07.1995)
	Plan
	Vorschriften
	Planungsbericht

